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Regeste

Art. 11 IVG. Jede für die Versicherten nachteilige Gesetzesänderung erfordert eine
übergangsrechtliche Regelung. Wo eine solche Regelung fehlt, liegt eine (echte)
Gesetzeslücke vor. Vom Fehlen einer Übergangsregelung kann nicht zwingend auf die
ausnahmslose Anwendung des neuen Rechts ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens
geschlossen werden. Bezüglich Art. 11 IVG ist lückenfüllend allerdings von einer
ausnahmslosen Anwendung des neuen Rechts auszugehen, weil diese Norm seit der
Einführung des Obligatoriums der Krankenpflegeversicherung ihren Zweck weitgehend
verloren hat und das Interesse der betroffenen Versicherten, keine Kostenbeteiligung
entrichten zu müssen, eine ausnahmsweise Weitergeltung des alten Rechts nicht rechtfertigt
(Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 19. Mai 2014, IV
2013/38).

Erwägungen

E. 1
1.1  Der Art. 11 IVG, auf den allein sich die Beschwerdegegnerin bei der früheren
Übernahme der Kosten der medizinischen Behandlung gestützt hatte, ist am 31. Dezember
2011 ersatzlos ausser Kraft gesetzt worden. Seit dem 1. Januar 2012 hat diese
Gesetzesnorm also keine Grundlage für eine weitere Übernahme der Behandlungskosten
mehr gebildet. Der Art. 12 IVG ist als Grundlage der Kostentragung nicht in Frage
gekommen. Trotzdem hat die Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer am 15. Mai
2012 eine Mitteilung eröffnet, mit der sie für die Zeit bis 31. Januar 2022 die Kosten der
medizinischen Behandlung übernommen hat. Die Begründung dieser Mitteilung enthält
keinen Hinweis auf die als massgebend betrachtete Rechtsgrundlage. Der
Beschwerdeführer hat nicht den Erlass einer anfechtbaren Verfügung verlangt, so dass die
Mitteilung vom 15. Mai 2012 für ihn und für die Beschwerdeführerin verbindlich geworden
ist. Mit der angefochtenen Verfügung vom 10. Dezember 2012 hat die Beschwerdegegnerin
dann die Mitteilung vom 15. Mai 2012 mit Wirkung ab 1. Januar 2013 aufgehoben. Dabei
kann es sich nicht um eine Revision gemäss Art. 17 Abs. 2 ATSG gehandelt haben, denn
der leistungserhebliche Sachverhalt hatte sich nicht massgeblich verändert. Mit der
angefochtenen Verfügung kann die Beschwerdegegnerin auch keine Anpassung an eine
nachträglich veränderte Rechtslage vorgenommen haben, denn der Art. 11 IVG war einige
Zeit vor dem Erlass der Mitteilung ausser Kraft gesetzt worden. Eine prozessuale Revision
gemäss Art. 53 Abs. 1 ATSG kann nicht vorliegen, weil offensichtlich weder neue
Tatsachen noch neue Beweismittel aufgetaucht waren. Demnach kann es sich bei der
angefochtenen Verfügung nur um eine Wiedererwägung (Art. 53 Abs. 2 ATSG) der
Mitteilung vom 15. Mai 2012 gehandelt haben. Mit einer Wiedererwägung wird eine



zweifellos unrichtige Verfügung (oder Mitteilung) aufgehoben und durch eine rechtmässige
Verfügung ersetzt (vgl. Ralph Jöhl, Zur Praxis der substituierten Begründung der
Wiedererwägung bei zu Unrecht ergangenen Anpassungsverfügungen, AJP 2004 S. 1001
ff.). Eine Verfügung kann also entgegen der herrschenden Rechtsprechung (vgl. etwa Ueli
Kieser, ATSG-Kommentar, 2. A., N. 39 zu Art. 53 ATSG) nicht nach einem willkürlichen
Entscheid der wiedererwägenden Verwaltung entweder ex tunc oder nur ex nunc wirken.
Letzteres hätte nämlich zur Folge, dass nach der Aufhebung der zweifellos unrichtigen
Verfügung für die bereits ausgerichteten Leistungen die zwingend notwendige
Verfügungsgrundlage fehlen würde, was sie erst zu einer unrechtmässigen Leistung im
Sinne des Art. 25 Abs. 1 Satz 1 ATSG machen würde. Im Übrigen würde eine
Beschränkung der Wiedererwägung auf die Zeit nach dem Erlass der
Wiedererwägungsverfügung (ex nunc) in unerträglicher Weise gegen den
Gesetzmässigkeits- und den Gleichbehandlungsgrundsatz verstossen, wenn ein zweifellos
unrichtig geregeltes Rechtsverhältnis in einem – der Durchsetzung gerade dieser
Grundsätze dienenden – Korrekturverfahren bewusst für die Vergangenheit unverändert
unrichtig geregelt bliebe und nur für die Zukunft abgeändert und damit rechtmässig
ausgestaltet würde. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Beschwerdegegnerin bei der
Wiedererwägung der Mitteilung vom 25. Mai 2012 formal korrekt vorgegangen ist, d.h.
dass sie diese Mitteilung vollumfänglich aufgehoben und durch eine umfassende neue
Verfügung ersetzt hat. Der Wortlaut des Dispositivs der angefochtenen Verfügung („… mit
Wirkung ab 01.01.2013 …“) ist demnach nicht als rechtswidrige und damit im
Beschwerdeverfahren zu korrigierende Beschränkung der Wiedererwägung auf die Zukunft
(ex nunc) zu interpretieren. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die an die Stelle der
zweifellos unrichtigen Mitteilung vom 25. Mai 2012 tretende neue Verfügung eine
anderweitig begründete erneute Leistungszusprache erst für die Zeit ab 1. Januar 2013
beinhaltet hat. 1.2  Sollte die Beschwerdegegnerin am 15. Mai 2012 irrtümlicherweise
davon ausgegangen sein, dass Art. 11 IVG nach wie vor geltendes Recht sei, so wäre die
entsprechende Mitteilung als „normale“ zeitlich beschränkte Zusprache medizinischer
Massnahmen zweifellos unrichtig. Wenn sich die Beschwerdegegnerin aber der
Ausserkraftsetzung des Art. 11 IVG per 31. Dezember 2011 bewusst gewesen sein sollte,
wäre zu prüfen, ob sich die Zusprache medizinischer Massnahmen für mehr als zehn Jahre
über den Zeitpunkt des Ausserkrafttretens des Art. 11 IVG hinaus intertemporalrechtlich zu
rechtfertigen wäre. Müsste dies verneint werden, wäre die Mitteilung vom 15. Mai 2012
ebenfalls, aufgrund einer Verletzung des massgebenden Übergangsrechts, zweifellos
unrichtig. Deshalb ist zunächst die Frage nach dem massgebenden Übergangsrecht zu
beantworten: 1.2.1      Wird das Leistungsrecht zum Vorteil der Versicherten geändert,
deckt sich deren Interesse an einer sofortigen und möglichst umfassenden Anwendbarkeit
des „besseren“ neuen Leistungsrechts mit der Absicht des Gesetzgebers, dieses „bessere“
Recht sofort auf möglichst viele Betroffene angewendet zu sehen. Die Änderung des
Leistungsrechts beruht nämlich auf der Erkenntnis, dass das „schlechtere“ bisherige
(intertemporalrechtlich betrachtet also das alte) Recht als unzulänglich erkannt worden ist.
Diese Parallelität der Interessen bietet kaum intertemporalrechtliche Probleme und hat
damit auch nur einen bescheidenden übergangsrechtlichen Regelungsbedarf zur Folge.
Wenn aber, wie im vorliegenden Fall, eine für die Versicherten nachteilige Änderung des
Leistungsrechts vorgenommen wird (beispielsweise wenn eine Leistungsart „abgeschafft“
wird), entsteht ein Interessenkonflikt: Die Versicherten sind interessiert daran, weiterhin
nach dem ausser Kraft gesetzten „besseren“ alten Recht Leistungen zu erhalten, während



der Gesetzgeber mit der Änderung des Leistungsrechts das Ziel verfolgt, eine als unnötig
qualifizierte Leistung so schnell und so umfassend wie möglich nicht mehr ausgerichtet zu
sehen. Das Interesse der Versicherten an einem weiteren Bezug der altrechtlichen Leistung
kollidiert also mit dem Interesse des Gesetzgebers an einer sofortigen Beendigung der
Ausrichtung altrechtlicher Leistungen. Das Interesse der Versicherten ist als Vertrauen in
den unveränderten Bestand des Rechts zu qualifizieren (vgl. Beatrice Weber-Dürler,
Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, S. 280 ff.). Die Versicherten sind bezogen auf das
Mass der Schutzwürdigkeit ihres Vertrauens in die bisherige Rechtslage einer von drei
typischen Gruppen zuzuordnen: Die erste Gruppe umfasst jene Versicherten, die als
Neufälle bezeichnet werden. Typisch für die Neufälle ist, dass ein altrechtlicher
Leistungsanspruch erst nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des nachteiligen neuen
Rechts entstanden wäre. Zur zweiten Gruppe gehören die Neufälle, die einen Bezug zum
alten, aufgehobenen Leistungsrecht aufweisen, etwa weil der (altrechtliche)
Versicherungsfall noch vor dem Inkrafttreten eingetreten oder weil das Leistungsgesuch
noch vor diesem Zeitpunkt eingereicht worden ist. Die zur zweiten Gruppe zu zählenden
Fälle sind also, anders als die zur ersten (und auch zur dritten) Gruppe gehörenden Fälle,
sehr heterogen. Die dritte Gruppe wird von den Altfällen gebildet. Typisch für sie ist eine
vor der Rechtsänderung erfolgte, formell rechtskräftige Leistungszusprache über den
Inkrafttretenszeitpunkt hinaus. 1.2.2      Die zur ersten Gruppe zu zählenden Fälle haben in
aller Regel kein schutzwürdiges Interesse daran, noch altrechtliche Leistungen zu erhalten,
weil das (öffentliche) Interesse an der umfassenden Umsetzung des (nachteiligen) neuen
Leistungsrechts eindeutig als stärker zu gewichten ist als ihr Vertrauensschutzinteresse.
Fehlen übergangsrechtliche Bestimmungen, d.h. liegt eine ausfüllungsbedürftige
Gesetzeslücke vor, so kann nur davon ausgegangen werden, dass auf die Neufälle direkt
und umfassend neues Recht anwendbar ist. Die zur dritten Gruppe gehörenden Altfälle
verfügen über ein sehr hohes Vertrauensschutzinteresse, zumal sie sich auch noch auf eine
formell rechtskräftige Leistungszusprache berufen können. Fehlt hier das Übergangsrecht,
so liegt i.d.R. keine ausfüllungsbedürftige Gesetzeslücke vor, denn das neue Recht kann auf
rechtskräftig zugesprochene, laufende Leistungen nur zur Anwendung gebracht werden,
wenn das Übergangsrecht ausdrücklich eine Anpassung der Leistungsentscheide an das
neue Recht vorsieht. Sollte dies beabsichtigt sein, wird eine entsprechende
übergangsrechtliche Bestimmung im Gesetzgebungsprozess dann wohl kaum „vergessen“
gehen. Die Hinweise in den Gesetzesmaterialien auf die Notwendigkeit einer Anpassung
laufender altrechtlicher Leistungen und auf das „Vergessen“ einer entsprechenden
übergangsrechtlichen Verfahrensnorm müssen deshalb eindeutig sein, damit von einer
ausfüllungsbedürftigen echten Lücke ausgegangen werden kann. 1.2.3      Der vorliegend zu
beurteilende Fall gehört offensichtlich nicht zu den Neufällen (erste Gruppe), da der
Beschwerdeführer bereits in der Vergangenheit gestützt auf Art. 11 IVG Leistungen
erhalten hat. Es liegt aber auch kein Altfall (dritte Gruppe) vor, da dem Beschwerdeführer
am 25. September 2009 nur bis 31. Januar 2012 Leistungen zugesprochen worden sind. Die
Beschwerdegegnerin ist also verpflichtet gewesen, den Leistungsanspruch ab 1. Februar
2012 ohne Bindung an eine frühere Leistungszusprache umfassend neu zu beurteilen.
Demnach liegt ein Neufall mit Bezug zum alten Recht vor (zweite Gruppe). Zur ersatzlosen
Streichung des Art. 11 IVG äussert sich das Übergangsrecht zur sogenannten IV-Revision
6a nicht, so dass vom Bestehen einer Gesetzeslücke auszugehen ist. Zu prüfen ist, ob im
Hinblick auf Fälle wie den vorliegend zu beurteilenden vom Vorliegen einer
ausfüllungsbedürftigen Gesetzeslücke auszugehen und wie diese Lücke gegebenenfalls



auszufüllen ist. Der Beschwerdeführer hat vor dem 1. Januar 2012 während langer Zeit
gestützt auf Art. 11 IVG Leistungen erhalten. Sein Vertrauen in den weiteren Bestand des
Art. 11 IVG bzw. in die weitere Ausrichtung entsprechender Leistungen ist deshalb höher
als etwa bei einer versicherten Person, bei der zwar der spezifische Versicherungsfall
gemäss Art. 11 IVG noch vor dem 1. Januar 2012 eingetreten, aber bis zum 31. Dezember
2011 noch nicht über einen Leistungsanspruch entschieden worden ist, so dass noch gar
keine Leistungen ausgerichtet worden sind. Vom typischen Altfall unterscheidet sich der
Beschwerdeführer nur dadurch, dass er sich neben seinem – durch den unverändert
bestehenden Leistungsbedarf bewirkten – Vertrauen in die weitere Anwendbarkeit des Art.
11 IVG nicht auch noch auf eine formell rechtskräftige Leistungszusprache berufen kann.
1.2.4      Zur Aufhebung von Art. 11 IVG per 1. Januar 2012 hat der Gesetzgeber keine
Übergangsregelung aufgestellt, weshalb eine Übergangsregelung geschaffen werden muss,
die für sich in Anspruch nehmen kann, dass sie der Gesetzgeber genau so ausgestaltet hätte,
wenn ihm bewusst gewesen wäre, dass er eine Übergangsregelung hätte aufstellen müssen.
Den Materialien lassen sich keine Ausführungen zur Aufhebung von Art. 11 IVG
entnehmen. In der Botschaft des Bundesrates war die Aufhebung von Art. 11 IVG noch
nicht vorgesehen gewesen (vgl. AS 2010 1889). Erst der Nationalrat hat (kommentarlos) die
Aufhebung von Art. 11 IVG beschlossen (vgl. Amtl. Bull. NR 2010 2090). Der Ständerat
hat sich in der Folge (ebenso kommentarlos) angeschlossen (vgl. Amtl. Bull. SR 2011 34).
Der Grund für diese nicht explizit begründete Aufhebung dürfte der Umstand gewesen sein,
dass Art. 11 IVG seinen ursprünglichen Zweck bereits ab dem Jahr 1996 mit der
Einführung des Obligatoriums bezüglich der Krankenpflegeversicherung weitestgehend
eingebüsst hatte. Gemäss Art. 11 IVG hatte die Invalidenversicherung nämlich die durch
einen während einer Eingliederungsmassnahme erlittenen Unfall oder einer in diesem
Zeitraum eingetretenen Krankheit verursachten Behandlungskosten übernommen. Damit
„sorgte“ die Invalidenversicherung während der von ihr finanzierten
Eingliederungsmassnahmen gewissermassen für „ihre“ Versicherten, die nicht zwingend
gegen die Folgen einer Krankheit versichert gewesen waren. Ab der Einführung des
Obligatoriums bezüglich der Krankenpflegeversicherung sind dann aber stets sämtliche
Versicherten während der Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung kranken-
und unfallversichert gewesen, zumindest bezüglich allfälliger Behandlungskosten. Die
Übernahme der Behandlungskosten durch die Invalidenversicherung in Anwendung von
Art. 11 IVG hat ab dann bloss noch zur Folge gehabt, dass die Versicherten für die
entsprechenden Kosten keine Kostenbeteiligung mehr entrichten mussten. Hinsichtlich
seines eigentlichen, ursprünglichen Zwecks hat sich Art. 11 IVG aber ab diesem Zeitpunkt
als überflüssig erwiesen. Dies erklärt, weshalb die (erst 16 Jahre später erfolgte) Aufhebung
von Art. 11 IVG keinen Anlass zu Diskussionen mehr gegeben hat. Daraus kann auch
abgeleitet werden, dass der Gesetzgeber keine Notwendigkeit für eine Weitergeltung des
alten Rechts gesehen hat. Die Aufhebung von Art. 11 IVG hat „bloss“ dazu geführt, dass
für die danach anfallenden Behandlungskosten ein anderer Sozialversicherungsträger
zuständig geworden ist und die Versicherten nun eine Kostenbeteiligung zu tragen haben.
Das Interesse der betroffenen Versicherten, auch für zukünftige Behandlungen keine
Kostenbeteiligung tragen zu müssen, wiegt allerdings nicht schwer genug, um die
Ungleichbehandlung zu den übrigen Versicherten und die Nichtanwendung des neuen,
geltenden Rechts zu rechtfertigen. Folglich ist zu unterstellen, dass der Gesetzgeber in einer
Übergangsnorm bestimmt hätte, dass in intertemporalrechtlicher Sicht jeweils an den
Behandlungszeitpunkt anzuknüpfen sei, dass also für sämtliche Behandlungen nach dem



1. Januar 2012 ausnahmslos das neue Recht zur Anwendung gelange. Nicht auszuschliessen
ist allerdings, dass er eine gewisse „Schon-“ bzw. Übergangsfrist von einem Jahr angesetzt
hätte, wie die Beschwerdegegnerin in der angefochtenen Verfügung implizit unterstellt hat.
Die Einräumung einer zehnjährigen Übergangsfrist hätte aber sicher nicht für sich in
Anspruch nehmen können, dem Willen des Gesetzgebers zu entsprechen. Als allfällige
konkrete Anwendung des (lückenfüllend geschaffenen) Übergangsrechts erweist sich die
Mitteilung vom 15. Mai 2012 also ebenfalls als zweifellos unrichtig. 1.2.5      Mit der
angefochtenen Verfügung hat die Beschwerdegegnerin eine Besitzstandgarantie bzw. eine
übergangsrechtlich vorgesehene Weiteranwendbarkeit des Art. 11 IVG für ein Jahr, bis 31.
Dezember 2012, angenommen. Da die Dauer der Weiteranwendbarkeit nicht
einzelfallspezifisch, sondern – in Ausfüllung einer übergangsrechtlichen Gesetzeslücke –
modo legislatoris und damit alle betroffenen Versicherten gleichbehandelnd bemessen
werden muss, ist nicht die (Vertrauensschutz-) Situation des Beschwerdeführers
massgebend. Abzustellen ist vielmehr auf das allgemeine Vertrauensschutzinteresse aller
Neufälle mit Bezug zu Art. 11 IVG. Dabei ist zu beachten, dass die Ausserkraftsetzung
dieser Bestimmung als Folge der umfassenden Leistungspflicht der obligatorischen
Krankenversicherung keine erhebliche Verschlechterung bewirkt haben kann. Die
Verschlechterung besteht nur in der „neuen“ Kostenbeteiligung der Versicherten. Es fragt
sich, ob dieser Nachteil eine Weiteranwendbarkeit des alten Rechts zu rechtfertigen
vermag, zumal der Bedarf nach medizinischen Massnahmen oft nicht dauernd, sondern nur
sporadisch besteht. Den notwendigerweise immer zuerst mit der Frage nach einer
Ausfüllung einer übergangsrechtlichen Gesetzeslücke befassten Sozialversicherungsträgern
ist von Seiten der Gerichte ein Ermessen bei der übergangsrechtlichen Interessenabwägung
und auch bei der gestützt auf das Ergebnis gewählten Übergangsregelung einzuräumen.
Dieses Ermessen ist von der Beschwerdegegnerin mit der Annahme, der Gesetzgeber hätte
eine generelle einjährige Besitzstandgarantie angeordnet, nicht missbraucht worden. Damit
erweist sich die angefochtene Verfügung als rechtmässig. 2.    Folglich ist die Beschwerde
abzuweisen. Der unterliegende Beschwerdeführer hat die gemäss Art. 69 Abs. 1 bis IVG zu
erhebenden und angesichts des durchschnittlichen Verfahrensaufwandes auf 600 Franken
festzusetzenden Gerichtskosten zu bezahlen. Diese Gebühr ist durch den von ihm
geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Demgemäss hat der Vizepräsident als Einzelrichter
im Verfahren gemäss Art. 19 OrgV entschieden: 1.      Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.      Der Beschwerdeführer hat die Gerichtskosten von Fr. 600.-- zu bezahlen; diese
Gebühr ist durch den von ihm geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 600.-- gedeckt.
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